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Verordnung 

 

des Gemeinderates der Stadt Steyr vom 28. Mai 2015 betreffend das Verbot des Fütterns 
von wild lebenden Straßentauben im Stadtgebiet von Steyr. 

Gemäß § 46 Abs. 1 Z 3 iVm § 44 Abs. 4 des Statutes der Stadt Steyr (StS. 1992), LGBl. Nr. 
9/1992 idgF, wird verordnet: 

 

§ 1 
 

Das Füttern von wild lebenden Straßentauben ist im Steyrer Stadtgebiet verboten. Dieses 
Verbot erfasst auch das Auslegen von Futter- und Nahrungsmitteln, die erfahrungsgemäß 
von Tauben aufgenommen werden. 
 

§ 2 
 
Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen eine Verwaltungsübertretung dar. 
 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Amtsblatt der Stadt Steyr 
in Kraft. 

Hinweis: Die Kundmachung erfolgte am 18. Juni 2015. 
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